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Polizei Berlin - 12096 Berlin (Postanschrift) 

  

Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Objektschutzmaßnahmen auf dem Kurfürstendamm (#202985) 
Ihre E-Mail vom 5. November 2020 über www.fragdenstaat.de 

Sehr geehrter Herr 

mit 0.9. E-Mail stellen Sie einen Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)' 
und bitten um folgende Auskünfte: 

Welches Objekt oder Person wird am Olivaer Platz geschützt? Wie viele Polizeibeamte sind 
dafür im Einsatz, in welchem Zeitraum findet dies statt und welche Kosten entstehen dafür? 

Es ergeht folgender 

Bescheid: 

1. Ihren Antrag lehne ich ab. 

2. Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Begründung: 

Zu 1. 
Gemäß $ 11 IFG darf eine Akteneinsicht oder Auskunft außer in den Fällen der 8$ 5 bis 10 

IFG nur versagt werden, wenn das Bekanntwerden des Akteninhalts u.a. dem Wohle eines 
deutschen Landes schwerwiegende Nachteile bereiten würde (vgl. 8 11 Var. 2 IFG). 

  

1 Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (Berliner Informationsfreiheitsgesetz - IFG) vom n 15. Oktober 1999 
neu gefasst durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.10.2020 (GVBl. S. 807) 
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Die Voraussetzungen dieses Versagungsgrundes liegen hier vor. 

Das Wohl des Bundes oder der Länder umfasst wesentliche Beeinträchtigungen und Ge- 
fährdungen des Bestands und der Funktionsfähigkeit des Staates und seiner wesentlichen 
Einrichtungen. Zu den Schutzgütern gehören sowohl die innere als auch die äußere Sicher- 

. heit und die öffentliche Ordnung (Partsch, BeckOK BArchG, 8 13 Rn. 16; BVerwG 20.9.2010 
—- 20 F 9/10, NVwZ-RR 2011, 135 Rn. 10 zu $ 29. VwVfG; Ramsauer, Kopp/Ramsauer 
VwVfG 8 29 Rn. 34). Eine Gefährdung für das Wohl des Bundes oder der Länder kann 
vorliegen, wenn und soweit die Bekanntgabe des Akteninhalts die künftigen Aufgaben der 

Sicherheitsbehörden sowie deren Zusammenarbeit mit anderen Behörden zu erschweren 
droht (Partsch, BeckOK BArchG, $ 13 Rn. 16; BVerwG 7.1.2010 - 20 F 5/09, BVerwGeE 75, 

:1 Rn. 77; BVerwG NVwZ 2010, 706, Rn. 4 zu 8 29 VwVfG). Die Polizei Berlin ist eine solche 
Institution der inneren Sicherheit des Landes Berlin. 

Unabhängig davon, dass Ihr Antrag in Bezug auf das betroffene Objekt nicht bestimmt ge- 
nug ist, könnten durch eine Veröffentlichung solcher Informationen Rückschlüsse auf das 
taktische Vorgehen der Polizei gezogen werden, was einen schwerwiegenden Nachteil für 

das Land Berlin darstellen würde. 

Staatliches Handeln, insbesondere polizeiliches, darf nicht kalkulierbar oder voraussehbar 

sein, da sonst die gesetzlich übertragene Aufgabe der Polizei zur Gefahrenabwehr und vor- 
beugenden Strafverfolgung nicht mehr erfüllt werden kann. Es besteht deshalb die Gefahr, 
dass, wenn Dritte in solchen Fällen Kenntnis über derartige Informationen erlangten, diese 
sich zukünftig auf polizeiliches Handeln derart einstellen könnten, was eine effektive polizei- 

liche Aufgabenerfüllung wesentlich erschweren würde. 

Zu 2. 
Gemäß $ 8 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge in Vereindung mit 
8 5 der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (VGebO) sowie der Anlage zur VGebO (Ge- 
bührenverzeichnis) Anmerkung zur Tarifstelle 1004 wird bei der Ablehnung der Aktenein- 

sicht oder Auskunft keine Gebühr gem. 8 6 Absatz 1 VGebO erhoben. 

Rechtsbeheifsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Polizei Berlin, Jus- 
tiziariat, Keibelstraße 36, 10178 Berlin, zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei 

schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist n nur dann gewahrt ist, wenn 

der Widerspruch innerhalb der‘ Frist eingegangen ist. \ 

Mit freundlichen Grüßen 
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